
Campingplatz-Ordnung

Lieber Campinggast!

Damit Ihr Aufenthalt reibungslos abläuft, bitten wir Sie, die folgenden Regeln zu beachten: 

Ankunft / Anmeldung
Melden Sie sich bei der Ankunft bitte gleich in der Campingplatzverwaltung an und füllen Sie ein 
Anmeldeformular aus. Melden Sie sich bitte auch dann, wenn Sie den Platz nur für eine kurze Zeit 
als Besucher betreten (Besucherentgelt bzw. eine Übernachtungsgebühr). 

Abreise
Melden Sie sich bitte vor der Abreise bei der Campingplatzverwaltung ab. Die Abreise muss bis 
12.00 Uhr erfolgen, ansonsten wird eine weitere Übernachtung berechnet. Mit der Abmeldung er-
folgt die Stromabrechnung und die Pfandrückgabe. Bitte hinterlassen Sie bei der Abreise einen 
sauberen Standplatz. Nachreinigungen müssen wir leider berechnen. 

Abfälle
Abfälle gehören in die dafür bereitgestellten Behälter. Bitte beachten Sie die Müllsortierung auf dem 
Campingplatz. Müllbeutel erhalten Sie in der Information. Für die Entleerung der Müllbeutel auf dem 
Stellplatz ist der Campinggast selber verantwortlich. Abwässer und Fäkalien sind in die Kanalisation 
einzuleiten oder im Fäkalienbecken zu entleeren. Der Trinkwasserschutz schließt Kontrollen nicht 
aus.

Angeln
Das Angeln im See ist nur mit Gastkarten des Fischereivereins und in den dafür ausgewiesenen Be-
reichen erlaubt. Gastkarten sind gegen Vorlage eines Fischereischeines in der Information erhältlich. 

Aufenthaltsverlängerungen
Bitte melden Sie sich rechtzeitig, wenn Sie länger als geplant bleiben möchten. 

Auto- / Wohnwagenwäsche
ist nicht erlaubt.

Baden
Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse unbedingt die Anweisungen. die Ihre Sicherheit beim 
Baden betreffen. Denken Sie auch daran, dass in der Badezone grundsätzlich keine Badeaufsicht 
vorhanden ist. Baden außerhalb der Badezone ist nicht gestattet, ebenso das Baden nach 22.00 
Uhr.

Bekanntmachungen
Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen sind bei der Anmeldung ausgehängt. Sie sind 
Bestandteil der Campingplatzordnung. 

Besucher
siehe auch Ankunft / Anmeldung. Der Campinggast haftet für seinen Besuch und ist dafür verant-
wortlich, dass dieser den Platz bis spätestens 22.00 Uhr verlässt bzw. die Übernachtungsgebühr be-
glichen wird. Fahrzeuge von Besuchern dürfen nur außerhalb des Campingplatzes geparkt werden. 

Campingplatzverwaltung
Die Campingplatzverwaltung übt das Hausrecht aus. Sie kann die Aufnahme von Personen verwei-
gern oder Gäste vom Platz verweisen, wenn dies im Interesse anderer Campinggäste, insbesondere 
bei Verstößen gegen die Campingplatzordnung, erforderlich erscheint. 



Erste Hilfe
Die Erste-Hilfe-Station befindet sich in der Campingplatzverwaltung, außerdem im Sanitätsraum in 
dem Sanitärgebäude II. Notruf über Telefon bei der Anmeldung, Rettungsringe am Sanitärgebäude 
I, II, III, IV und am Badestrand. 

Fahrzeuge
Fahrzeuge dürfen nur auf den gekennzeichneten Wegen und nur im Schritttempo fahren. Unnötiges 
Fahren ist zu vermeiden. Achten Sie auf spielende Kinder!

Freizeithalle:
steht Ihnen von ca. 10.00 - ca. 22.00 Uhr zur Verfügung. 

Gebühren
Die Stellplatzgebühren werden im voraus fällig (siehe Gebührenordnung bei der Anmeldung). Leider 
ist es uns nicht möglich, bereits bezahlte Gebühren zu erstatten. Der ungenutzte Platzanspruch 
bleibt für die gebuchte Zeit erhalten, dieses gilt jedoch nicht bei Platzverweis. Legen Sie bitte evtl. 
Mitgliedsausweise (DCC, ICC) bei der Anreise vor, wenn Sie einen Rabatt beanspruchen möchten. 
Ein nachträglicher Rabatt ist leider nicht möglich. 

Haftung
Der Gast haftet für angerichtete Schäden. Der Campingplatzinhaber haftet nur für Schäden, die 
auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruhen, mit Ausnahme der Verkehrssicherungspflicht. Die 
Campingplatzverwaltung übernimmt keine Wertsachenaufbewahrung. Für Stromausfälle wird keine 
Haftung übernommen.

Handel / Verkauf / Werbung
Handel, Verkauf sowie Werbung, ob geschäftlicher, politischer oder religiöser Art, sind auf dem Cam-
pingplatz nicht gestattet. 

Hunde
sind aus hygienischen Gründen im gesamten Freizeitpark nicht erlaubt. 

Kinder
unter 12 Jahren dürfen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder eines Gruppenleiters mit 
amtlichem Ausweis zelten. Bei Kindern und Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren genügt die schriftli-
che Erklärung eines Erziehungsberechtigten. Die Erlaubnis sollte nicht älter als acht Wochen sein. 

Offenes Feuer / Grillen
Offene Feuer (Lagerfeuer etc.) sind auf dem gesamten Freizeitgelände streng verboten. Bitte achten 
Sie beim Grillen auf ihrem Stellplatz mit Holzkohle darauf, dass kein Funkenflug entsteht. Feuerlö-
scher befinden sich an den Sanitärgebäuden. 

Platzwart
Den Anweisungen des Platzwartes ist Folge zu leisten, insbesondere beim Aufstellen von Wohn-
wagen, Kraftfahrzeugen und Zelten. Veränderungen dürfen nur mit Zustimmung des Platzwartes 
vorgenommen werden. 

Radfahren
Radfahrer werden gebeten, rücksichtsvoll und nur auf den befestigten Wegen (roter Fahrstreifen) zu 
fahren. Vergessen Sie bitte nicht, bei Dunkelheit Ihre Beleuchtung einzuschalten. 

Rücksicht
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Gäste und vermeiden Sie ruhestörenden Lärm. Denken 
Sie bitte auch bei Besuch daran. Stellen Sie Radios, Fernsehgeräte usw. immer so leise ein, dass 
Sie andere nicht stören. Während der Ruhezeit sind auch laute Gespräche zu vermeiden. Wer ge-
gen die Bestimmungen der Platzruhe verstößt, muss mit Platzverweis rechnen. 



Ruhezeiten
Die absolute Ruhezeit beginnt um 22.00 Uhr und endet um 7.00 Uhr. Von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
ist Mittagsruhe. Die Mittags- und Nachtruhe ist einzuhalten. Ausnahme: Freizeithalle während der 
Camperpartys. In den Ruhezeiten nehmen wir keine Gäste auf. Es dürfen während dieser Zeit auch 
keine Fahrzeuge auf dem Platz bewegt werden. Ankommende Gäste können Ihren PKW vor dem 
Eingang parken (Ausnahme: Notfall). Es werden Kontrollen, auch während der Camperparty, durch-
geführt. 

Sauberkeit
Sicher legen Sie ebenso großen Wert auf Sauberkeit wie wir. Bitte behandeln Sie daher alle Ein-
richtungen des Campingplatzes, insbesondere die Sanitärräume, pfleglich. Kleinkinder bis zu sechs 
Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener in die Sanitär- und Toilettenräume. Das Entfernen von 
Duschknöpfen sowie das Anbringen von zusätzlichen Brause-Vorrichtungen in den Sanitäranlagen 
ist nicht erlaubt. In den Sanitärräumen ist das Rauchen verboten. Bitte gehen Sie sparsam mit dem 
Toilettenpapier um. 

Spielen
Für Spiele, auch Ballspiele, gibt es besondere Spielflächen. Bitte benutzen Sie diese. Barfußlaufen 
geschieht auf eigene Gefahr. Bitte denken Sie daran, dass die Spielgeräte nicht für Erwachsene 
bestimmt sind. Das Rollschuhfahren (auch Inline-Skater) ist in den Sanitärräumen sowie in der Frei-
zeithalle und im Kiosk nicht gestattet. 

Stellplatz
Das Umgrenzen der Standplätze mit Gräben, Einfriedungen oder das Beschädigen der Grasnarbe 
ist nicht erlaubt. Bitte achten Sie darauf, daß niemand durch Zeltpflöcke, Schnüre, Stromkabel und 
anderes Zelt- und Campingzubehör gefährdet wird. Ein Platzwechsel ist in der Hauptsaison leider 
nicht möglich. 

Surfen
Das Surfen ist nur außerhalb der Bade-, Naturschutz- und Angelzone erlaubt. Surfen muss bei 
starkem Badebetrieb eingestellt werden (rote Hinweisflagge). Segel- und Motorboote sind nicht zu-
gelassen. Bitte lagern Sie Surfbretter und Zubehör nur auf Ihrem Stellplatz und befestigen Sie es 
ausreichend. Benutzen Sie die Surfstege. 

Zu guter Letzt
Auch wir tragen ökologischen und umweltschützerischen Anliegen vermehrt Rechnung und laden 
Sie dazu ein, uns in unseren Bestrebungen zu unterstützen! Vielerorts kann unnutzer Verbrauch 
eingeschränkt werden: beim Duschen, Abwaschen, Waschpulver- und Stromverbrauch und nicht 
zuletzt beim Vermeiden des Abfalls! 
Ihre Anstrengungen helfen uns, Kosten zu senken. Zudem leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur 
Gesundung und Erhaltung unserer Umwelt!
Wir wünschen Ihnen auf unserem Campingplatz im Freizeitpark „AM EMSDEICH“ einen angeneh-
men und erholsamen Aufenthalt.

Die Campingplatzverwaltung

Freizeitpark „Am Emsdeich“ Westoverledingen
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